
Allgemeine Geschäftsbedigungen der Firma Heinrich Huber 

Präambel:
Heinrich Huber betreibt zu gewerblichen Zwecken auf diversen Internetplattformen "eBay, 
Geizhals etc." Handel und bietet seinen Kunden auf diesen Websites Produkte zum Kauf über 
das Internet an. Hierfür gelten im besonderen die Geschäfts- und Lieferbedingungen im 
Abschnitt B (Besondere Geschäftsbedingung für Lieferungen nach Internet-Bestellungen). 

Abschnitt A enthält die besonderen Geschäfts- und Lieferbedingungen für Software 
Entwicklung, Lieferung und Nutzung.

ABSCHNITT A

Besondere Geschäftsbedingung für Software Entwicklung, Lieferung und Nutzung

Zwischen dem Auftraggeber ______________________________________     

und dem Auftragnehmer Firma Ing. Heinrich Huber, Mödling, Klostergasse 8.

1. Vertragsumfang und Gültigkeit

Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich und 
firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. 
Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte 
Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

2. Leistung und Prüfung

2.1. Gegenstand eines Auftrages ist:
• Erstellung der Leistungsbeschreibung und der Pflichtenhefe
• Adaptierung bestehender Software
• Neuerstellung von Softwareprogrammen
• Ausarbeitung von Organisationskonzepten
• Lieferung von Bibliotheks- (Standard-)Programmen der Firma Huber
• Lieferung von Bibliotheks- (Standard-)Programmen von Fremdfirmen
• Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte
• Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung)
• Telefonische Beratung
• Programmwartung
• Erstellung von Programmträgern
• Sonstige Dienstleistungen

2.2.
Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art und Umfang der vom 
Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Information, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen 
auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglichkeiten in ausreichendem Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in 
der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur 
Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim 
Auftraggeber.

2.3. 
Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche Leistungsbeschreibung, die der Auftraggeber 
erstellt oder der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Informationen ausarbeitet. Der Auftraggeber bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Leistungsbeschreibung. 
Später auftretende Änderungswünsche können zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen führen. 

2.4. 
Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betroffene Programmpaket einer Programmabnahme 



spätestens acht Wochen ab Lieferung durch den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber 
bestätigt. Lässt der Auftraggeber den Zeitraum von acht Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die 
gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. 

Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind vom 
Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer zu melden, der um raschessmögliche Mängelbehebung 
bemüht ist. Liegen schriftlich gemeldete wesentliche Mängel (Echtbetrieb kann nicht begonnen oder fortgesetzt werden) 
vor, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich. 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen. 

2.5. 
Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestätigt der Auftraggeber mit der Bestellung die Kenntnis des 
Leistungsumfanges der bestellten Programme. 

2.6. 
Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß Leistungsbeschreibung 
tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. 
Ändert der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung nicht dahingehend bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine 
Ausführung möglich wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der Ausführung die 
Folge eines Versäumnisses des Auftraggebers oder einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung durch den 
Auftraggeber, ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit des 
Auftragnehmers angefallenen Kosten und Spesen sowie allfällige Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu ersetzen. 

2.7.
Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kosten und Gefahr des 
Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auftraggeber gewünschte Schulung und Erklärungen werden gesondert in 
Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des Auftraggebers. 

3. Preise, Steuern, Gebühren und Honorar
Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle 
des Auftragnehmers. 

3.1. Honorar 
Honorar im Sinne des vorliegenden Vertrages ist die Vergütung von Leistungen und Aufwendungen des Auftragnehmers 
und seiner Erfüllungsgehilfen. Es ist ein Honorar auf Basis des geleisteten Zeitaufwandes oder ein Pauschalhonorar auf 
Basis einer kostenpflichtigen Aufwandsschätzung. Nebenkosten gemäß Punkt 3.5 sind in diesem Basishonorar nicht 
enthalten; diese sind gesondert zu verrechnen. Das Honorar für Dienstleistungen in der automationsunterstützten 
Informationsverarbeitung wird auf Basis des Zeitaufwandes in der entsprechenden Tarifposition errechnet. 

3.2. Tarifpositionen

3.2.1. Beratung und Projektbetreuung 
dazu gehören: alle Beratungs-, Planungs- und Organisationsleistungen, insbesondere Ist- Zustandaufnahme, Analyse, 
Realisierungskonzept, Optimierung fachlicher Anforderungen auf effiziente IT- Umsetzung Vorgabe fachlicher Modelle 
als Vorgaben für die SW-Umsetzung die Erstellung und Bewertung von Ausschreibungen, Projektmanagement, 
Qualitätssicherung, Datenbank- und Netzwerkdesign,

75.- € /Stunde
3.2.2. Entwicklung, Implementierung und Services 
dazu gehören: Detailanalyse (Feinpflichtenheft) Projektleitung Programmierung, Test, Dokumentation, Portierung, 
Optimierung von Software-Systemen, Performance etc. Installation, Anwenderschulung, Abnahme, Softwarewartung.

59.- € /Stunde
3.2.3. Support
Telefonische Beratung.

35.- € /Stunde
3.3. Zuschläge

Der Auftragnehmer ist berechtigt, gegebenenfalls folgende Zuschläge zu seinem Honorar anzubieten und nach 
schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber zu berechnen: 

3.3.1. Leistungen außerhalb der Normalarbeitszeit  zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
30% 



3.3.2. Erstellung von Gutachten inkl. Befundaufnahme zur Vorlage bei Behörden, Gerichten, Banken, 
Förderungsinstitutionen u.ä. 100% 

3.4. Honorar nach Zeitaufwand
Bei Leistungen, die über volle Leistungsstunden hinausgehen, wird die jeweils begonnene halbe Stunde in Anrechnung 
gebracht. 

3.4.1 Reisezeiten 
Bei Reisen zur Erfüllung des Beratungsauftrages wird die Reisezeit mit Sätzen nach Zeitaufwand in Rechnung gestellt. 
Als Reisezeiten gelten auch Wartezeiten, soweit dadurch die Ausübung einer anderweitigen Tätigkeit be- oder 
verhindert wird und soweit sie nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten sind. Reise- und Wartezeiten sind nicht für 
die Zeit der Benützung eines Schlafwagens bzw. der Nächtigung auf Reisen in Ansatz zu bringen. Reisen erfolgen mit 
Zustimmung des Auftraggebers; in dringenden Fällen kann die Zustimmung auch nachträglich eingeholt werden. 

3.5. Nebenkosten 

Nebenkosten sind Aufwendungen, die dem Auftragnehmer bei der Durchführung des Auftrages entstehen und vom 
Auftraggeber neben dem Honorar zu tragen sind. Zu den Nebenkosten zählen insbesondere: 

3.5.1. Reisekosten 
Reisekosten im Rahmen der Abwicklung eines Auftrages, inklusive km-Gelder und Diäten. Es gelten die 
Fahrzeitvergütungen für das für die Auftragserfüllung wirtschaftlichste und angemessenste Verkehrsmittel als vereinbart. 
In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer jedoch zu: 
Bahnreisen zweiter Klasse bzw. Schlafwagen, Flüge in Economy-Class. Nächtigungen in einem Hotel gehobener Klasse 
(Bad/WC). Es wird das Tag- und Nächtigungsgeld des Kollektivvertrages für Informationstechnologen in der jeweils 
geltenden Fassung berechnet. Sollten die Sätze ohne Verschulden des Auftragnehmers und/oder seiner Mitarbeiter nicht 
ausreichen, wird der tatsächliche Aufwand abgerechnet. 

Zur Berechnung von Km-Geldern wird das amtliche Km-Geld in der jeweils geltenden Fassung berechnet. 

3.5.2. Sonstige Kosten
Sind zur Erbringung einer Leistung besondere Geräte, deren ständige Haltung dem Auftragnehmer nicht zugemutet 
werden können, nötig, sind diese vom Auftraggeber beizustellen. 

3.5.3. Die Kosten von Programmträgern (Z..B. CDs, Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer Tapes, 
Magnetbandkassetten usw.), sofern sie nicht der Programmentwicklung und Programmübergabe dienen sowie allfällige 
Vertragsvergebührungen werden gesondert in Rechnung gestellt.

4. Liefertermin 

4.1.  
Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) möglichst genau einzuhalten. 

4.2. 
Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber zu den vom 
Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm 
akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 2.3. zur Verfügung stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im 
erforderlichen Ausmaß nachkommt. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige 
oder nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom 
Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus resultierende 
Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 

4.3. 
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, Teillieferungen 
durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen. 

5. Zahlung 

5.1. 
Durch den  Auftragnehmer gelegte Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 30 Tage ab Fakturenerhalt ohne 
jeden Abzug und spesenfrei zu zahlen. Für Teilrechnungen gelten die, für den Gesamtauftrag festgelegten, 
Zahlungsbedingungen analog. 



5.2. 
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen in Teilschritten) umfassen, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

5.3. 
Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferung 
bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den 
Auftragnehmer die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten 
sowie der Gewinn Entgang sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im 
banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzente fällig zu stellen. 

5.4.
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder 
Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurück zu halten. 

6. Urheberrecht und Nutzung 

6.1.
Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc) stehen dem Auftragnehmer bzw. 
dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich das Recht, die Software nach Bezahlung des 
vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß 
der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. Durch den 
gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilligung erworben. Eine Verbreitung durch den 
Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der 
Herstellung der Software werden keine Rechte über die im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. 
Jede Verletzung der Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem 
solchen Fall, volle Genugtuung zu leisten ist.

6.2.
Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber unter der Bedingung 
gestattet, dass in der Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist, und dass alle 
Copyright- und Eigentumsvermerke in diesen Kopien unverändert mit übertragen werden.

6.3.
Sollte für die Herstellung von Interoperlabilität der gegenständlichen Software die Offenlegung der Schnittstellen 
erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der 
Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, dann sind die 
Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung der Interoperlabilität zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge.

7. Rücktrittsrecht

7.1.
Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder rechtswidrigem Handeln 
des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag 
zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht 
erbracht wird und den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft. 

7.2. 
Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände, die außerhalb der 
Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. 
gestatten ihm eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferzeit. 

7.3. 
Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers möglich. Ist der 
Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das Recht die bereits erbrachten Leistungen und aufgelaufenen 
Kosten zu verrechnen. 

8. Gewährleistung, Wartung, Änderungen 



8.1.
Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie innerhalb von 8 Wochen nach 
Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftware nach Programmabnahme gemäß Punkt 2.4. schriftlich 
dokumentiert erfolgen. Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder 
Wandlung. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die 
Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als ausgeschlossen. 

8.2. 
Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund organisatorischer und 
programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos 
vom Auftragnehmer durchgeführt. 

8.3.
Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, 
sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen Berechnung 
durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige 
Eingriffe vom Auftraggeber oder von dritter Seite vorgenommen worden sind. 

8.4.
Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße 
Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter 
Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere 
Abweichungen von den Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. 

8.5. 
Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich verändert werden, entfällt 
jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer. 

8.6. 
Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist, bezieht sich die 
Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ursprüngliche Programm lebt dadurch 
nicht wieder auf.

8.7. Soweit gesetzlich zugelassen beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate.

9. Haftung

9.1.
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

9.2.
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden 
aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

9.3. Die Verpflichtung des Auftragnehmers (Fa. Huber) zum Beweis seiner Unschuld wird gegenüber Unternehmern 
gänzlich ausgeschlossen.

10. Loyalität 

Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und Beschäftigung, auch 
über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners 
während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende 
Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu 
zahlen. 

11. Datenschutz, Geheimhaltung 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich und seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des Datenschutzgesetzes 
einzuhalten. 



12. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch der übrige 
Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden partnerschaftlich zusammenwirken, um eine Regelung 
zu finden, die den unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommt. 

13. Schlussbestimmungen

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden gesetzlichen 
Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. 
Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den 
Geschäftssitz des Auftragnehmers als vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz 
nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht. 

Es folgt Abschnitt B (Besondere Geschäftsbedingung für Lieferungen)



ABSCHNITT B
Besondere Geschäftsbedingung für Lieferungen nach Internet-

Bestellungen

1. Vertragsgrundlagen 
Allen Verträgen, die der Kunde über das Internet oder mittels sonstiger Kommunikationsmittel 
mit Heinrich Huber abschließt, liegen ausschließlich diese AGB zugrunde. Diese erkennt der 
Kunde mit seiner Bestellung bzw. seiner Gebotsabgabe  ausdrücklich an. 

2. Angebot und Vertragsschluss 
2.1
Die schriftlich, fernmündlich, per Internet-Auktion oder per Email erteilten Bestellungen des 
Kunden sind Angebote, an die der Kunde grundsätzlich eine Woche gebunden ist. Der Vertrag 
kommt durch Auftragsbestätigung oder Übersendung bzw. Übergabe der Ware innerhalb dieser 
Wochenfrist zustande. Bei Internet-Versteigerungen oder sonstigen Verkäufen gegen 
Höchstgebot vollzieht sich der Vertragsschluss automatisch mit dem jeweils Meistbietenden 
beim Ende der Auktion. Hinsichtlich des Vertragsabschlusses unter "eBay, Geizhals etc." gelten 
die für den Kunden dort einsehbaren AGB von "eBay, Geizhals etc.". 

2.2
Etwaige Lieferhindernisse werden dem Kunden von Heinrich Huber unverzüglich, spätestens 
jedoch binnen einer Woche, mitgeteilt. 

2.3
Die Angebote von Heinrich Huber sind freibleibend und stehen unter dem Vorbehalt der 
rechtzeitigen Selbstbelieferung und Verfügbarkeit der Ware, sofern nicht im Einzelfall 
ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Eine Lieferunmöglichkeit oder 
Nichteinhaltung von Lieferterminen wegen gänzlicher oder teilweiser Nichtverfügbarkeit der 
Ware berechtigt den Kunden nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen, jedoch mindestens 
vierzehntägigen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Rechte stehen dem 
Kunden in diesem Fall nicht zu.

2.4
Teillieferungen sind zulässig. 

3. Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen
3.1
Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, hat er das Recht, die 
Vertragserklärung, die er über das Internet oder unter Verwendung sonstiger 
Fernkommunikationsmittel bei Heinrich Huber abgegeben hat, ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von zwei Wochen in Textform (z. B. durch Brief, Fax, E-Mail) oder durch 
Rücksendung der Ware zu widerrufen. Diese Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser 
Belehrung und des Einganges der Ware beim Kunden. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf oder die Rücksendung ist 
zu richten an die Firmenasdresse von Heinrich Huber.

3.2
Der Kunde ist bei Ausübung des Widerrufrechts zur Rücksendung der Ware verpflichtet, wenn 
diese durch Paket versendet werden kann. Ist der Rückversand als Paket nicht möglich, genügt 
das Rücknahmeverlangen des Kunden. 

3.3
Die Ware ist vollständig und in einem einwandfreien Zustand, einschließlich aller 
unbeschädigten Verpackungsteile zurückzusenden. 

3.4
Bei Warenwerten bis zu EUR 99,99 trägt der Kunde die Kosten der Warenrücksendung, es sei 
denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der von ihm bestellten. Beträgt der Warenwert mehr 



als EUR 99,99, übernimmt Heinrich Huber die Kosten für die Rücksendung der Ware. In diesem 
Fall, wird die Ware von einem von Heinrich Huber beauftragten Postdienst beim Kunden 
abgeholt oder Heinrich Huber erstattet die Kosten der Rücksendung dem Kunden zusammen 
mit dem Kaufpreis.

3.5
Ein Widerrufsrecht besteht grundsätzlich nicht bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die 
nicht auf den Websites von Heinrich Huber angeboten und im Sortiment von Heinrich Huber 
nicht geführt, sondern auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden extra für ihn bestellt werden 
oder die nach Vorgaben des Kunden hergestellt oder bearbeitet worden sind, Lieferung von 
Audio- und Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom 
Verbraucher entsiegelt worden sind sowie Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und 
Illustrierten.

4. Erstattung des Kaufpreises bei Rückgabe
4.1
Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Werktagen nach Rückerhalt der Ware wird 
Heinrich Huber die Erstattung des gezahlten Kaufpreises sowie der ggf. angefallenen Kosten für 
die Rücksendung vornehmen. Hierzu hat der Kunde rechtzeitig, spätestens mit der 
Rücksendung, seine Kontoverbindung bekannt zu geben.

4.2
Eine Erstattung der vom Kunden für die Zusendung der Ware an ihn gezahlten Versandkosten 
erfolgt nicht, es sei denn, es handelt sich um einen Gewährleistungsfall.

4.3
Ein Anspruch auf Rückerstattung des gesamten Kaufpreises besteht nicht, wenn der Wert der 
Ware durch Gebrauch, der über die übliche Prüfung der Ware, wie sie dem Kunden auch in 
einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre, hinausgeht, durch Beschädigung der Ware oder 
ihrer Verpackung oder durch sonstige Umstände, die der Kunde zu vertreten hat, gemindert 
ist. In diesem Fall wird Heinrich Huber einen im Einzelfall angemessenen Abzug für die 
Wertminderung vornehmen. Sollte die Wertminderung des Kaufgegenstandes so erheblich sein, 
dass Heinrich Huber ein Wiederverkauf der Ware unmöglich oder nur mit unvertretbaren 
Verlusten möglich ist, ist eine Rücknahme der Kaufsache grundsätzlich ausgeschlossen.

5. Preise und Versandbedingungen
5.1
Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Bestellung auf den Internetseiten dargestellt 
wurden. Eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer bleibt Heinrich Huber vorbehalten.

5.2
Alle Preise verstehen sich in EURO und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese ist auf 
Wunsch des Kunden getrennt ausweisbar. Für Kunden außerhalb der EU gilt Brutto für Netto.

5.3
Verpackungs- und Versandkosten, die grundsätzlich der Kunde trägt, werden den Preisen 
hinzugerechnet.

5.4
Der Versand der Ware erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse, und zwar nach Wahl des Kunden 
gegen Nachnahme oder Vorausüberweisung auf das dem Kunden rechtzeitig mitgeteilte Konto 
von Heinrich Huber. Auf Wunsch des Kunden kann auch ein Termin zur Abholung der Ware 
gegen Barzahlung vereinbart werden. 

5.5
Der Versand der Ware an den Kunden erfolgt nach Möglichkeit innerhalb von drei Werktagen 
ab Zahlungseingang. Über etwaige Verzögerungen wird der Kunde von Heinrich Huber 
unterrichtet.



5.6
Mit Eingang der Bestellung wird die Ware von Heinrich Huber für den Kunden reserviert. Erfolgt 
eine Zahlung nicht innerhalb von einer Woche ab Vertragsabschluss, so behält sich Heinrich 
Huber eine anderweitige Verfügung über die Ware vor. Das Sammeln mehrerer Käufe ist auch 
nur innerhalb dieser Zeit möglich.

5.7
Die Ware wird im Regelfall als versichertes UPS- oder Postpaket geliefert. Wünscht der Kunde 
ausdrücklich eine andere, nicht versicherte Versendungsart, so wird Heinrich Huber diese auf 
das ausschließliche Risiko des Kunden durchführen. Soweit es sich um Kleinteile oder Teile von 
geringem Wert handelt, wird Heinrich Huber die im Einzelfall für den Kunden jeweils günstigste 
Versandart wählen, es sei denn der Kunde verlangt auch in diesem Fall die Versendung der 
Ware als versichertes Paket.
Die Kosten für den jeweiligen Versand entnimmt der Kunde den Angebotstexten der zum 
Verkauf stehenden Artikel.
Für besonders sperrige oder schwere Sendungen, welche der Paketdienst nach seinen 
Bedingungen nicht mehr befördert, werden die jeweils tatsächlich anfallenden Frachtkosten 
berechnet. Hinzu kommen die vom Paketdienst gegebenenfalls erhobenen und vom Kunden zu 
tragenden Zustell- und Nachnahmegebühren. 
Für den Versand ins Ausland gelten die in der Anlage zu diesen Bedingungen aufgeführten 
Versandkostenpauschalen. Bei Versendungen in Länder außerhalb der EU ist der Kunde für die 
ordnungsgemäße Einfuhrverzollung auf seine Kosten verantwortlich.

5.8
Hat der Kunde in der Frist von Ziffer 7.7 mitgeteilt, dass die Ware auf dem Versandweg 
beschädigt oder verlorengegangen ist, so wird Heinrich Huber unverzüglich Ersatzansprüche 
gegenüber dem Verursacher anmelden oder Nachforschungsanträge hinsichtlich des Verbleibs 
der Ware stellen. Heinrich Huber ist nicht verpflichtet, eine Ersatzlieferung an den Kunden 
durchzuführen oder den Kaufpreis an den Kunden zurückzuerstatten, solange der 
Transportschaden nicht eindeutig festgestellt oder das Nachforschungsverfahren noch nicht 
abgeschlossen wurde. 

6. Eigentumsvorbehalt
Sollte im Ausnahmefall eine Lieferung aufgrund entsprechender schriftlicher Vereinbarung mit 
dem Kunden nicht gegen Vorkasse erfolgen, so geht das Eigentum an der gelieferten Ware erst 
mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Kunden über. Vor Eigentumsübergang ist 
der Kunden zu Verfügungen über die Ware nicht berechtigt. Solange Heinrich Huber noch 
Eigentümer der Ware ist, hat der Kunde Heinrich Huber unverzüglich zu informieren, wenn 
Dritte Rechte an der Ware, gleich welcher Art, geltend machen. 

7. Gewährleistung
7.1
Gemäß österreichischem Recht hat der Kunde bei Mängeln an der gelieferten Sache zunächst 
nur einen Anspruch auf Nacherfüllung. Der Kunde hat dies in deutlicher Form mitzuteilen. Erst 
nach zwei erfolglosen Nacherfüllungsversuchen von Heinrich Huber stehen dem Kunden die 
weiteren gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, wie Minderung des Kaufpreises und Rücktritt 
vom Vertrag, zu. 

7.2
Entscheidet sich der Kunde bei defekter Neuware für eine Nachbesserung (Reparatur), so hat 
er die Ware auf Verlangen von Heinrich Huber - zur Unterstützung einer zügigen Abwicklung 
des Gewährleistungsfalls - unmittelbar an den Hersteller zu senden, dessen Anschrift dem 
Kunden von Heinrich Huber unverzüglich mitgeteilt wird. Heinrich Huber erstattet dem Kunden 
die hierbei anfallenden Versandkosten, sofern der Hersteller nicht selbst eine Erstattung 
vornimmt. 

7.3
Gewährleistungsrechte sind grundsätzlich ausgeschlossen bei Waren, die ausschließlich als 
historische Sammlerstücke ohne Funktionsgarantie verkauft und als solche bezeichnet werden.



7.4
Angaben zur Funktion und Anwendung von Neu- und Gebrauchtware oder sonstige technische 
Auskünfte erteilt Heinrich Huber nach bestem Gewissen und aufgrund vorhandener 
Erfahrungen. Diese Angaben stellen jedoch grundsätzlich keine Beschaffenheitsgarantie für die 
Ware dar.

7.5
Heinrich Huber ist berechtigt, Leistungen aus Gewährleistung davon abhängig zu machen, dass 
der Kunde die schadhafte Ware zuvor an Heinrich Huber oder den Hersteller zurücksendet und 
eine Überprüfung der Reklamationen ermöglicht. Stellt sich heraus, dass ein Fehler trotz 
eingehender Prüfung nicht feststellbar ist oder stellt sich heraus, dass der Fehler vom Kunden 
selbst verursacht wurde, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Dem Kunden wird 
die Ware dann in defektem Zustand zurückgesandt, es sei denn er hat sich zuvor schriftlich zur 
Übernahme der Reparatur- und Versandkosten bereit erklärt.

7.6
Als Garantienachweis genügt die Vorlage einer Rechnungskopie.

8. Haftung
Eine über die Regelungen in Ziffer 7 hinausgehende Haftung von Heinrich Huber für 
unmittelbare oder mittelbare Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund und soweit gesetzlich 
zulässig - ist ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz, grober 
Fahrlässigkeit, dem arglistigen Verschweigen eines Mangels oder auf dem Fehlen zugesicherter 
Beschaffenheit.

9. Höhere Gewalt
Für den Fall, dass Heinrich Huber die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt 
(insbesondere Krieg, Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist Heinrich Huber für die Dauer 
der Hinderung von der Leistungspflicht befreit. Ist Heinrich Huber die Ausführung der 
Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat aufgrund höherer Gewalt 
unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitere Rechte stehen dem 
Kunden in diesem Fall nicht zu.

10. Sonstiges
10.1
Von diesen Bedingungen abweichende oder diese Bedingungen ergänzende Vereinbarungen im 
Einzelfall bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

10.2
Heinrich Huber wird sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die 
Vorgaben des Teledienstedatenschutzgesetzes, beachten.

10.3
Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

10.4
Es gilt österreichisches Recht. Die Geltung des "Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980" ist ausgeschlossen.

10.5
Erfüllungsort ist der Firmensitz von Heinrich Huber. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
dem Vertragsverhältnis ist der Firmensitz von Heinrich Huber, sofern der Kunde "Unternehmer" 
ist. In allen anderen Fällen gilt der gesetzliche Gerichtsstand. 

Mödling 14.3.2006


